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Gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) sowie den Vorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), die in den derzeit gültigen Fassungen zur 
Anwendung kommen, hat der Rat der Stadt Langenfeld in seiner Sitzung am 20.09.2022 den Bebauungsplan „Re-59 
Förderschule Kölner Straße“ als Satzung beschlossen. 
 
Dieser Bebauungsplan wird nach § 13a BauGB als Plan der Innenentwicklung ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchgeführt. 
 
Ziel der Planung ist die Schaffung von planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Er-richtung einer neuen 
Förderschule des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) für körperlich und motorische Entwicklung am Standort 
Kölner Straße.  
 
Gebietsbegrenzung des Bebauungsplanes „Re-59 Förderschule Kölner Straße“ 

Im Norden: Einen 10 m langen Abschnitt der gemeinsamen südöstlichen Grenze des Flurstücks 57 mit 

dem Flurstück 47, gemessen ab dem südlichen gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 57 

und 47. Die gemeinsamen Grenzen der Flurstücke 56, 53, 51 und 55 mit dem Flurstück 47. 

Die zuvor genannten Flurstücke liegen alle in der Flur 15. Die südöstliche Grenze des 

Flurstücks 87, Flur 16. Die gemeinsame Grenze des Flurstücks 88, Flur 16 mit dem Flurstück 
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47, Flur 15. Die gemeinsamen südöstlichen Grenzen des Flurstücks 88 und 89 mit dem 

Flurstück 91 (alle Flur 16).  

Im Osten:  Ein 120° Winkel zur südöstlichen Grenze des Flurstücks 89, Flur 16 in östliche Richtung. Diese 

Gerade schneidet sich mit einer um 75,0 m nach Südosten verschobenen Parallelen zu den 

südöstlichen Grenzen der Flurstücke 88 und 89 der Flur 16 als Teil der südlichen Grenze. 

Im Süden: Eine Parallele von 75,0 m zu den Grenzen der Flurstücke 88 und 89, Flur 16. Eine gedachte 

Verlängerung der 75,0 m parallelen Linie in Richtung Südwesten bis zum Schnittpunkt der 

Flurgrenzen 15 und 16. Eine Parallele von 30,0 m zur Flurgrenze 15 und 16. Eine 32,0 m 

parallele Linie zu der zuvor beschriebenen gedachten südwestlichen Verlängerung der 75 m-

Parallelen (zu den Flurstücken 88 und 89, Flur 16). Ein 25,0 m langer Abschnitt in Richtung 

Nordwesten entlang der gemeinsamen Flurgrenze 15 und 16 ausgehend vom Schnittpunkt der 

30,0 m parallelen Linie mit Flurgrenze 15 und 16. Von Endpunkt der 25 m Linie aus im rechten 

Winkel zur Flurgrenze nach Südwesten mit einer 80,0 m langen Geraden. Eine nach 

Nordwesten abknickende Gerade in einem 120° Winkel nach Nordwesten mit einer Länge von 

70,0 m.  

Im Westen: Ausgehend von dem Punkt auf der Nordgrenze, der auf der Grenze des Flurstücks 57 in 

Richtung Südwesten 10,0 m vom gemeinsamen südöstlichen Grenzpunkt der Flurstücke 56 

und 57, Flur 15 liegt. Von diesem Punkt aus ein Rechter Winkel in Richtung Südosten und eine 

gerade Linie mit einer Länge von 40,0 m. Von dem Endpunkt dieser 40,0 m Linie aus erfolgt 

eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zum Endpunkt der Südgrenze (70,0 m Linie). 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 3,4 ha. Alle Flurstücke bzw. die Flure 15 und 16 liegen in der Gemarkung 

Reusrath. 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen: 
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Da der Bebauungsplan „Re-59 Förderschule Kölner Straße“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
aufgestellt wurde, erfolgte eine Anpassung des Flächennutzungsplanes (FNP) im Wege der Berichtigung gemäß 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB. 
 
Die 8. Berichtigung des Flächennutzungsplanes wurde dem Rat der Stadt Langenfeld in seiner Sitzung am 20.09.2022 
zur Kenntnis vorgelegt. Sie umfasst im Wesentlichen die künftige Darstellung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung Förderschule anstelle der bisherigen Ausweisung als Grünfläche bzw. Gewerbegebiet und 
Sondergebiet (Klinik). 
 
Die Berichtigung ist aus dem nachgeführten Übersichtsplan ersichtlich: 
 

 
 

Der Bebauungsplan „Re-59 Förderschule Kölner Straße“ kann mit der dazugehörigen Begründung gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB ab sofort im Rathaus der Stadt Langenfeld Rhld., Referat Stadtplanung und Denkmalschutz, Zimmer 296, 
Konrad-Adenauer-Platz 1, während der Dienststunden von Jedermann eingesehen werden. 
 
Ebenso können die im Bauleitplan genannten technischen Regelwerke (z. B. DIN-Normen) im Fachbereich 5, Referat 
Stadtplanung und Denkmalschutz, Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld zu den Öffnungszeiten des Rathauses 
eingesehen werden. 
 
Die Dienststunden sind 

Montag bis Mittwoch  von  8.00 Uhr bis  16.00 Uhr: 
Donnerstag   von  8.00 Uhr bis  17.00 Uhr; 
Freitag    von  8.00 Uhr bis  12.00 Uhr. 

 
Über den Inhalt des v. g. Bebauungsplanes und der 8. Berichtigung des Flächennutzungs-planes wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. 
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Hinweise:  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan „Re-59 
Förderschule Kölner Straße“ und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der GO NRW beim Zustandekommen des 
Bebauungsplanes „Re-59 Förderschule Kölner Straße“ kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) der vorgenannte Bebauungsplan wurde nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Langenfeld, Referat Stadtplanung und Denkmalschutz, 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit werden die 8. Berichtigung des Flächennutzungsplanes und der vom Rat der Stadt Langenfeld am 20.09.2022 
als Satzung beschlossene Bebauungsplan „Re-59 Förderschule Kölner Straße“, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie 
die aufgrund des BauGB und der GO NRW erforderlichen Hinweise gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit den 
§§ 7 Abs. 4 und 41 Abs. 1, Buchstabe "f" GO NRW und § 17 der Hauptsatzung der Stadt Langenfeld, Rhld., öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Mit Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Langenfeld werden die  
8. Berichtigung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungsplan „Re-59 Förderschule Kölner Straße“ gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. 
 
 
Langenfeld Rhld., 21.09.2022 
Gez. 
Frank Schneider 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

zum Entwurf der Haushaltssatzung 
der Stadt Langenfeld Rhld. für das Haushaltsjahr 2023 

 
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Langenfeld Rhld. für das Haushaltsjahr 2023 mit Anlagen wird gem. § 80 
Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. März 2022 (GV. NRW. 2022 S. 412) für 
die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
 
In der Zeit vom   04. Oktober bis 19. Oktober 2022 
 
können Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt Langenfeld im Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 
Langenfeld, Zimmer 157 gegen den Haushaltsentwurf während folgender Öffnungs-zeiten Einwendungen erheben: 
 

Montag bis Donnerstag     8.00 Uhr  bis 12.00 Uhr 
       14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag         8.00 Uhr  bis 12.00 Uhr 
 
 
Über die erhobenen Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Langenfeld in öffentlicher Sitzung am 06. 
Dezember 2022. 
 
Langenfeld, 27.09.2022 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. Grieger 
Stadtkämmerer 
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